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vom 16.08.2016 zu 9607/J (XXV.GP

ulyv,

Bundesministeriu

i I Tl in
Innovalion ung lrecnmglogie

An die GZ. BMVIT-10.000/0034-1/PR3/2016
Prasidentin des Nationalrates DVR:0000175

Doris Bures

Parlament

1017 Wien

Wien, am 16. August 2016

Sehr geehrte Frau Prasidentin!

Der Abgeordnete zum Nationalrat Willi, Freundinnen und Freunde haben am 16. Juni 2016 unter der
Nr. 9607/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend traurige Realitat bei der

Guterverlagerung auf die Schiene gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt:

Zu Frage 1:
» Sind Ihnen bzw. Ihrem Haus die erwédhnten Beispiele bekannt?

Die von Ihnen erwahnten Beispiele wurden durch lhre Anfrage bekannt.

Zu Frage 2:
» Sind Sie, Ihre Vorgédnger oder Ihr Haus in der Sache Rliibentransporte/Agrana oder einer

anderen der erwdhnten Causen bereits an den Koalitionspartner mit dem Ziel eines
Abstellens dieser &kologisch und verkehrssicherheitsmél3ig kontraproduktiven Praktik
herangetreten? Wenn nein warum nicht?
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Aufgabe und Verantwortung des Bundesministeriums fur Verkehr, Innovation und Technologie im
angesprochenen Themenbereich ist es, die Rahmenbedingungen fiir eine effektive und effiziente
Verkehrstragernutzung zu gestalten. Dies manifestiert sich auch in den umfangreichen
Bestrebungen des Hauses, die Nutzung des Verkehrstragers Schiene zu intensivieren. Die dabei
eingeschlagene Forderpolitik beinhaltet beispielsweise die langjahrige Verpflichtung zur Nutzung der

Bahnanlagen durch die Unternehmen bei Inanspruchnahme von Anreizleistungen.

Zu den Fragen 3 und 4:

» Welche Aktivitdten haben Sie oder Ilhre Vorgdnger wann konkret gesetzt, um bei
Transporten zwischen zwei ans Schienennetz angeschlossenen Punkten den
Schienentransport zu forcieren und den Transport per LKW zu erschweren?

» Welche weiteren Aktivitdten in diesem Sinn planen Sie wann zu setzen?

Im Gesamtverkehrsplan wurde ein Verlagerungsziel von 40 % Modal Split Anteil Schiene am
Guterverkehr bis zur Fertigstellung des Zielnetzes vorgesehen. Aufgrund der Wirtschaftskrise und
der weiteren schwachen Wirtschaftsentwicklung in Osterreich, aber auch in anderen EU-Landern,
nimmt die Bereitschaft der Unternehmen in neues schienentaugliches Equipment zu investieren
oder ihre eingespielten Logistikstrukturen, die bisher auf den Strallenverkehr abgestimmt waren,
zu verandern, naturgemaR ab. Trotz der verscharften Rahmenbedingungen gelang es Osterreich

dennoch den hohen Modal Split Schiene, der deutlich tGber dem EU-Schnitt liegt, zu halten.

Das bmvit unterstiutzt die Verkehrsverlagerung seit vielen Jahren und stitzt sich dabei auf ein
Bidndel von Malnahmen, das neben der Vermeidung von nicht notwendigem Verkehr,
insbesondere auch die Verlagerung des StrafRenguterschwerverkehrs auf umweltfreundliche
Verkehrstrager wie die Schiene, den Kombinierten Verkehr oder die Binnenschifffahrt in den

Mittelpunkt ihrer Strategien stellt.

Diese Mallnahmen umfassen:
o Finanzielle Foérderungen (Investitionsbeihilfen, Finanzierung der Terminalinfrastruktur/
Anschlussbahnen, Beihilfen fir die Erbringung von Schienengiterverkehrsleistungen)

e Steuerliche MaRnahmen (Beginstigungen bei der Kraftfahrzeugsteuer)
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¢ Ordnungspolitische Rahmenbedingungen zur Forderung des Kombinierten Verkehrs (zum
Beispiel Liberalisierungen, Ausnahmen von temporaren Fahrverboten fir Vor- und
Nachlauf, 44t héchstzulassiges Gesamtgewicht fur KV Vor- und Nachlauf)

e InfrastrukturmaRnahmen (fir den Schienenverkehr und den Kombinierten Verkehr)

Dieser Ansatz soll — auch im Einklang mit dem Regierungsprogramm — weiterhin verfolgt werden.

Zu Frage 5:
» Halten Sie es fiir zielftihrend, wenn bei Verfehlung von fiir Verkehrssicherheit, Umwelt- und

Klimaschutz wichtigen Zielen wie dem Schienen-GV-Modal-Split-Ziel von ,,40% bis 2020*

lieber das Ziel erstreckt wird als zusétzliche MalBnahmen zwecks Annédherung an den

Zielpfad zum vielfach éffentlich angekdindigten Ziel anzugehen?
Ich darf hierzu klarstellen, dass die Zielsetzung eines Modal Split Anteils des
Schienenguterverkehrs in Hohe von 40 % stets mit der Realisierung des Zielnetzes 2025+
gekoppelt war. Denn als infrastrukturelle Voraussetzung mussen die grolRen Achsen und
Gulterterminals fertiggestellt sein, um den Modal Split im Schienenguterverkehr auf bis zu 40
Prozent zu erhéhen. Das im Zusammenhang mit dem Gesamtverkehrsplan indikativ angefiihrte
Ziel wurde somit seit jeher in einem langfristigen Zeitraum angestrebt. Dementsprechend wurde
von der damaligen Bundesministerin fur Verkehr, Innovation und Technologie, Doris Bures, im
Zusammenhang mit der Vorstellung mit der 6ffentlichen Prasentation des Gesamtverkehrsplans im
Dezember 2012 auch die Zielsetzung kommuniziert, den Modal Split Anteil des
Schienenguterverkehrs bis zur Fertigstellung des Zielnetzes auf 40 % zu erhdhen. Von einer

Erstreckung des 40 %-Ziels kann daher keine Rede sein.

Zu Frage 6:
» Welche Schritte planen Sie, um fiir Gerechtigkeit zwischen StraBe und Schiene bei der

Bemautung des Glitertransports zu sorgen (der Schienen-GV zahlt Schienenmaut im
Gesamtnetz, der StralBen-GV nur im Autobahn- und SchnellstralBennetz)?

Die in die Zustandigkeit des Bundes fallenden Autobahnen und SchnellstralRen sind bereits

flachendeckend bemautet. Eine allfallige Ausdehnung der Mautpflicht fir Fahrzeuge Uber 3,5
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Tonnen hzG auf das Landes- und Gemeindestrallennetz wirde den fir diese Strallen jeweils

zustandigen Bundeslandern obliegen.

Ein weiterer Schritt zu mehr Kostenwahrheit im Stralenguterverkehr und damit zu einer
Verbesserung der Wettbewerbssituation der Schiene wird durch die im Rahmen der bestehenden
fahrleistungsabhangigen Maut fur Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen hzG vorgesehene

Anlastung externer Kosten fir Luftverschmutzung und Larmbelastung ab 1. Janner 2017 gesetzt.

Zu Frage 7:
» Welche Schritte planen Sie, um fiir Gerechtigkeit zwischen Stralle und Schiene bei der

Besteuerung des ,Treibstoffes“ zu sorgen (wéhrend die Bahn auch beim sauberen
Traktionsstrom der vollen Energiebesteuerung unterworfen ist, profitiert der LKW weiterhin
vom Dieselsteuerprivileg bei der MOSt)?

Diese Angelegenheit fallt in die Zustandigkeit des Herrn Bundesministers fur Finanzen.

Mag. Jorg Leichtfried

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Datum 2016-08-16T09:06:09+02:00
bm@Y
Seriennummer 1536119
Aussteller-Zertifikat CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im
elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
Prufinformation Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:

https://www.signaturpruefung.gv.at/

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | arent sdi rekti on

ﬁ;&'&ﬁ;\&
/& @ o Datum/Zeit-UTC | 2016- 08- 16T09: 09: 32+02: 00

/
| Parlamentsdirektion
{ SIEGEL

i/

Prufinformation I nformationen zur Prufung des el ektroni schen Siegels und des
/ Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parlanent. gv. at/si egel

Hinweis Di eses Dokunment wurde el ektronisch besiegelt.




		2016-08-16T09:06:09+0200
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2016-08-16T09:09:32+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




